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. inriLl BlaN^
. der

Badischen Markgrafschaft.
krro. 98. Samstag den 7. Deeember ibr>5.

Mit Kurfürstlich - Badischem gnädigsten Privilegio .

La ndeS - Verordnungen .
Auf besondere Veranlassung werden nachstehende schon einmal eingerücktr Verordnungen hierwiederhohlt .

Oopw Läicri ää . ZO. Jenner ttzc>4.Wir Karl Friedrich von Gottes Gnaden , Markgraf zu Baden und Hochberg , des heis .Komischen Reichs Kuxfürst , Pfalzgraf bei Rhein , Fürst zu Konstanz, . Bruchsal und Ettenheim , Land «
graf zu Sausenherg , Graf zu Eberstein , Odenheim und Gengenbach , auch Salem und PeterShauftn ;Herr zu Röteln , Badenweiler , Lahr , Mahlberg , Lichtenau , Reichenau und Ochningen rc.finden Uns durch die übexhandnehmende Störung der öffentlichen Sicherheit und das freche Herum -
schweifen so vielen liederlichen Gesindels bewogen , drei Wochen von Verkündung dieses EVietS durchda « Regierungsblatt an , alle Jauner , auch herumschweifende Räuber oder Diebe auf drei Jahre fgrrechtlos zu etklären , und in dessen Gefolge zu verordnen , daß2) Für Jeden , der als ein solcher in Iaunerlisten , Steckbriefen , oder obrigkeitlichen Signaft -mentü ausgeschrieben ist, auch innerhalb Landes beigefangen , und falls er von Obrigkeitlichen zur ' Beifa¬chung verordnet ? » Personen hätte erlegt werden müssen , todt oder sonst lebendig eingebracht wird , einePrämie ersternfallS von zwanzig fünf Gulden , ketzternfalls aber von fünfzig Gulden , gezahlt werden solle »d ) Daß alles dieses Jauner - und vagüende Gesindel hiermit au « dem Schirm der milden kan -deSgesetzgebung gesetzt , mithin jeder , der in Unfern Landen in Untersuchung verfallt , nach der Strengeder peinlichen HalSg §richtsOrdnuiig und der Kreisschlüffe vecurtheilt werden solle . Woben Wir UnSjedoch

c ) Vorbehalten , diejenige sowohl , welche zur Todesstrafe nicht , sondern nur zur mehrjährigenDerhaftungsstrafe geeignet sind , als jene , an welchen Wir aus Gründen etwa die Todesstrafe nichtvollziehen lassen wollen , auf Galeeren oder Cvlonien deportiren zu lasst » .
Weß Endes dieses Edict im Regierungsblatt verkündet , i icht weniger in Patentform abgedruckt ,und an den E 'lwanqsOrten , auch in den Wirchshäuse n angeschlagen , im Original aber Unfern Hvf -gerichten zur Richtschnur insinuirt werden sott . Gegeben unter Unferm großem StaatsJnnsiegel undUnserer eigenhändigen Unterschrift . Karlsruhe nt luxrs



Kundmachung des Kurfürstlichen Geheimenraths den 6 . Februar 1804 . G -R -Nro . 730 .

Zu sicherer und unverfänglicher Vollziehung des vorstehenden Gdicte werden andurch auf Kurfürst¬

lichen Befehl die Militärvorgesetzte , Aemter , Stadträthe und Jurisdictionen angewiesen , den unterge¬

ordneten PvlizeiBedienten hinlänglich nachstehendes zu erklären und einzuschärfen :

1 )
' Die in diesem Edict verkündete Schärfungen gelten nur die fremden diebischen Landstrei¬

cher , in keinem Fall aber badische Unterthanen > die auch als derartige Verbrecher immer nach badi¬

schen Gesetzen zu beurtheilen sind .

2) Der Ausdruck : „ falls er (der Verbrecher ) vou Obrigkeitlichen zur Bcifahung verordneten

„ Pe - sonen hätte erlegt werden müssen , todt oder lebendig eingebracht wird , eine Prämiere ." gestat¬

tet nicht anderst auf einen V a g a n t e n zu schließen , als u) in so weit nach den frühern Gesetzen ^

schon auf Verbrecher , die in der Flucht oder im Widersctzlickkciissall
-gefangen werden sollen , Feuer

gegeben werden darf ; oder b ) in soweit eine Obrigkeit oder inquirirendcr Richter selbst schärfere Be¬

fehle wegen eines einzelnen Verbrechers bestimmt seinem Untergebenen zuerst gibt -

Z) Das erhöhte Pramium von fünfzig Gulden kann auch durch die Einfangung eines solch en

lebendigen Verbrechers verdient werden , der entweder speciell von der hohem Obrigkeit dem cinfangen -

den Subalternen zuvor bezeichnet worden , oder der nachmals in der Inquisition als ein wirklicher Jau¬

ner oder diebischer Vagant erkannt wird .

4) Obrigkeitliche Signalements , die wegen kleiner Verbrecher eines Ausländers in die LandeS -

Blätter eingerückt werden , reichen nicht zu , daß ein solcher Mensch schon für rechtlos erkannt scy, sondern

er muß im Signalement ausdrücklich als Jauner oder in Diebsbanden verwickelter Vagant angegeben seyn .

Auch nicht jeder in der Zeit und Art kurze und leichte Herumstreifcn eines Diebs reicht zu ,

sondern er muß von dem verbrecherischen Gewerb Profession machen , oder ein Jahr lang schon ohne be¬

stimmtes ehrliches Gewerb herumvagiren , und dabei an einer ordentlichen Heimat Mangel haben .

.Untergerichtliche Aufforderungen
und Kundmachungen .

Sch ul den » Liquidationen .
Andurch werden alle diejenigen , welche an folgende

Personen erwas zu fordern haben , bey Verlust der

Forderung zur Liquidirung derselben vorgeladen . —

AuS dem
Oberamt Schliengen

i ) zu Kleinenkeins an die Hanns Georg

Greterifche Eheleuthe auf den Z . Jenner und 2)

ebendaselbst an dreSchiffmannKasp .HüginscheEheleuke

auf den 4 . Jenner E06 vor dem Oberamkliche »

Kommissär im WirchshauS daselbst . AuS dem

Ob er amt Rottel »

zuSchopfheim an denvon Gresgen ( Vog -

tey Tegernau ) nach Glashütten ( Vogtei Hasel )

gezogenen Johannes Säuger , auf den 16 . Dec ,

in Kurfürstlicher Stabtschreiberki Schopfheim . —

AuS dem

Z) zu Buggingen an die Michael Böhrin -

gerische Eheleuche , den 19 . December in Buggjngen .

4 ) zu Muggenhard au den entwichenen

Soldaten Johann Georg Mohn auf den 21 . Dec .

in Muggenhard .

F ) zu Br ich in gen an die verstorbene Johan¬

nes Mutt in sch e Wittwe , auf den 2a . December

in Britzingen , sämmtliche vor dem Oberamklichen

Commissär .

Amt Steinbach

an den Bürger und Kiefer Franz Joseph MannS

< uf den ro . December bep dahiesigem Amt .

Ausgetretener Vorladungen .

Nachbemerkte böslich Ausgetretene sollen binnen

Z Monaten sich bei ihrerObrigkeit stellen , und wegen

ihres Austritts verantworten , widrigenfalls gegen die
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selben nach der LandesKonffitution wider ausgetretene

Unterkhanen verfahren werden wird . Aus dem

Ob er amt Lahr

i ) von Hugsweiher die beiden -Bürgerssöh -

ne Jacob Ruder , und Jakob Beck , weiche sich

in fremde Kriegsdienste begeben , in einer Frist von

ü Monathen .

Emmendingen , s Diebstahl . ^ Alois N >

von Stockach , von Piofessinn ein Müller , Zo Jah¬

re alt , 5 ^ 5 " groß , besetzter Postur , schwarzer

Haare , schwarzbrauner Augen , länglichten glatten

Angesichts mit starkem Backenbart , har in abgewi -

chener Nacht auf der Theninger Mühle seinem Ka¬

meraden den Kleide - vorrath und 17 ^ fl . Geld ent¬

wendet und sich flüchtig gemacht . Es wird daher an -

gesucht , auf diesen Putschen beliebig zu fahnden .

Emmendingen den i . December i8vZ -
Kurfürstliches Oberamt »

Kauf - Anträge .

Karlsruhe , s AckerVersteigerung . ^ Dey

Beist Reutlinger ist ein Morgen Acker zu verleihen ,

»der zu verkaufen .

Pforzheim . sHirschGeweihVersteigerung . ^

Donnerstags den ly . dieses Vormittags um lo Uhr

werden in hiesig Kurfürstlicher Fcrstverwaltung a Zoo
fh Hirschgewichter in Steigerung verkauft werden /

welches denen Liebhabern mit -dem Anhang eröffnet

wird , daß aus das bereits 16 kr . geboten , worden .

Pforzheim den 2 . December 1805 .
Kurfürstliches Oberforstamt .

Wacht - Anträge und Verleihungen .

Karlsruhe . sLogls - H In der alten Kro -

nenqässe bei der Wittwe des Schuhmacher Gulden

ist ein Logis , bestehend in Stube , Akkov und Küche

auf den 2Z . Jenner zu vermiethen .

Kärlsruhe . sLogis .^ Bey Sattler Beck ist
- ' ein Logis , bestehend in Z Zimmern , Küche und Kel¬

ler , zu verleihen , und kann bis den 2Z . Jenner k.
» 3 - bezogen werden .

Dienst - Anträge .
' - Karlsruhe . s Empfehlung . H Salomon

Mayer Weffel von hier , welcher von seinen Reisen

aus Dänemark ^ Preußen , Sachsen , Böhmen und

^ Obstreich allhier zurück gekommen , ist , macht hier¬
mit ergebenst bekannt , daß er bw Kunst eines Zahn¬

arztes in ihrem ganzen Umfang besitzt.

Erstens verfertigt er die schönsten der Natur

gleichkomniendeistZähne und setzt solche sowohl in gan¬

zen Kinnladen als einzelne Stücke mir einer so -ckon

Fertigkeit ein , daß der Besitzer davon den dauer !,a '> ,

sten Gebrauch zu machen im Stande ist, alle Zähne ,
die von ihm eingesetzt werden , braucht man nicht
beim Esten oder Schlafengehen auszunehmen ^ und

die Einsetzung ist mir gar keinen Schmerzen verbun¬

den . Sodann besorgt er auch die Reinigung der

Zähne , und verschafft ihnen den angeböhrncn Glanz ,
wieder , so wie er die hohlen Zähne mit einer un¬

schädlichen Masse aussüllt , daß auch bei dieser der

weitere Gebrauch versichert wird . Zur gänzlichen
Abhaltung und Vertreibung aller ZahnUnreinjgkei -

ten ist bei ihm ein sehr zweckmäßiges Zahupulvcr , wie

auch eine Tinctur wider den Scorbut und das Bluten

des Zahnfleisches um billige Preise zu haben . Nicht

weniger vertreibt er auch die Leichtdorne oder Hüner¬

augen , die er ohne den mindesten Schmerz abiiimmt .

-In diesen , Eigenschaften empfiehlt er sich einem ver ,

ehrungswürdigen Publikum bestens und verspricht
die genaueste Eifüllüng seiner oben offerirten Anträ¬

ge , sein Logis ist in der Kronengasse Nro . 212 .

Karlsruhe . sEtablissemenEmpfehlung .^ Un¬

terzogener benachrichtigt ein verehrlicheS -Pubtikum ,

daß er- sich hier etablirt hat ; er verfertigt jede Gat¬

tung von großer und kleiner Silberarbeit nach neu¬

stem Geschmack , wie auch Geldarbeit ; Auch ist im¬

mer ein Sortiment von dergleichen Arbeiten yorrä -

, thig , und hofft durch Billigkeit der Preise , so wi«

durch dii Solidität der Waare sich Beifall und

Zuspruch zu verschaffen . - -

Christian Friedr . Deimling ,
Gold - und Silberarbeiter ,

wohnhaft in der Lammgasse »

Preisaufgabe der schwäbischen Akademie ,

De « Preis , der von der schwäbischen Akademie

der Aerzte und Naturforscher auf die beste Abhand¬

lung über die Medrcinal - Polizey in

Schwaben , vor einigen Jahren ausgesetzt worden ,
erhielt ohnlängft Herr lVleüic . Ooctor Augustin Ja -

koh Schütz — derselbe ist Verfasser von vielen — -

mit öffentlichem Beifall aufgenommenen Schriften ,
war in seinen jünger » Jahren unter der Leitung des

berühmten Herrn M . Doctors Frank , 2 Jahre in

Pavia , stand , da er in sein Vaterland zürückgekehrt
war , Jahre in Odenheim als Ritterstifrjscher

AmtSPHysikus , privatisirte nachher 9 . 1 . lang m -Bnich -

sal als praktischer Arzt , nnd Se . Kurfürst !. Durch¬

lauchthabengnädigst geruht , ihn bei dem Beginnen



»er Kurfürstlich Badische» subjectivm MedicinalOr -
ganisatio » den 2Z . April i8vZ als Physikus derStadt Wißloch und deS Landamts Krßlau nach Wiß -
loch unweit Heidelberg huldreichst zu versetzen .

Givil -Proeeß -Erkenntnisse des kmbadischenHosgertchtS
der Markgrafschast zu Rastatt

vom I . bis 16 . Nov . r8oZ . inclusive .
( Fortsetzung . Siche Provinzialblats Nro . gz . )

rbg - JnSachcn des Mechaulkus Drechslers zu Karl » -
ruhe , « egen den Amtskcller Castorph zu Ersingen , For¬
derung betreffend : End - Urtel mit EideSAuflegunz .

265 ) 2 « S . Jakob Fäusiiins und Joseph Mattmüllrrtz
Zu Balingen , gegen Matthias Sommer daselbst, ! Ap¬
pellanten - , gemeinschaftlicher Gebrauch eines Bru -inens
betreffend : reformatorischcS Urtheil .' 26b ) I . S . der Gebrüder Bub zu Nürnberg , gegen
den Bürger Joseph Brandstädter zu Rcnchen , Appel¬
lanten eine Waarenschnld und Entschädigung betreffend^das tmterrichtcrlichc Urtheil alS nichtig qufgchoben .

2Ü7 ) I . S , Anne Marie Schrothin von Pfaffenroth ,
gegen Joseph Wagner van da , Appellanten . Paterni -
iÜt betreffend : conflrmatorisches Urtheil . -

26s ) . I . S . Christian Heinrich HartmannS von Em -
mendingcn , jetzt zu Biderach , Appellanten , gegen die
Stadt Emüicndiiigcn , Entschädigung betreffend , die Ap¬
pellation für ^

crloschrn erklärt .
rby ) 2 . S . des Schutzjuden Lazarus Götschel von

Graben , Appellanten , gegen die alt Johann Adam
StLbcrisch - « anntmaffe zu Linkenheim , Forderung be¬
treffend , xonstrmatorisches Urtheil .

- 7->) J . . S . Joseph Fischer» von Karlsruhe , gegen
Georg Fjschxrs Ehcleuthe von Jhringcn , fetzt Michel
Wörni , Hanns Jakob , Hansen Sohn , und'

Georg Gu -
«el von da , Appellanten , Forderung , betreffend , die
Appellation für erloschen erklärt .

271) Barr,ch Herz,zu GrvSingrn , für sich und
seinen verstorbenen BrUber Lvtz » He -z ». gegen den Rech-
nungörath Pfeilstiffcr zu Karssn -He , Forvcr - und Ge -
HcnFordcrung betreffend , Urtheil mit EitesAustegfmg .

272 ) I . S . der Scckler Stupfelischcn Ehefrau , eincn
«cborncn Fanzin von Bühl , Querulantin , gegen ihre
Mutter , die Johannes Fanzische Wittwc , u »b Schavester
Marie Anne Fanzin von da , Forder - undGegenFor -

deriing betreffend !, die Nichtigkeitsklage mit . Ordiiia ^ hAverworfen»

Kirchenbuchs - Auszüge .
K - rlsruhe . sGcbohrcne .ä Den 27 . November

Johann Karl Christoph , Vak . Herr Christoph Weiß ,Bürger und Gastgeber ZUm Löwen.
Gestorbene . Den 2 . Dccembcr . Elifabethe

Magdglene , Vat . Georg Christoph Heck , Bürger und
Lehnkutschcr, ' alt b Wochen , starb an Gichtern u . Stcckfluß .

Den z/ Karl , Vat . Herr Jak » Fiiedrich Gerstner ^
Hofdiakonus und Lehrer am Gymnasium , alt b Jahre »
lo Monate , 2 Tage , starb an einem Steckstnß .

2» der hiesigen katholischen Gemeinde den r . Dec.
Franciske Hafner !» , des weil. Johann Georg Hafners ,
HofmusikuS, Tochter , alt ZZ Jahre z Monate 2 Tage ,
starb an der A >Gehrung .

Den 2. Jakob Franz , des Franz FricdmannS , Bür¬
gers und Kaufmanns Sohn , starb an einem Stcckkar -
tharr , alt r Jahre , ro Monate und g Tage .

Äopulirte . In der hies . kath . Gemeinde den
L7, November . Herr Johann Philipp Christoph Grgf
von Degenfeld , Kurbadischer Gesandter am Kurd - ir -̂
schcn Hof «, yiit der FreyFräulcin Jofephine von Ven¬
ningen ,

Anflößung deS LogogryphS, in Nro . 9?.
streben — Reben — « b «. sf,

Charade .
Wer keine Fesseln trägt und keine Laster, kennt .

Wird durch mein Erstes dir geqennt .
Hie Tugend nur allein kapn hier im PilgxistrdkN
Uns dieses Wortes In »halt gthen .
Mein Zweit - und Drittes ist in allen Küchen <.
Da überstsömt es oft von holde» Wohlgerüchen .
Und was cs in sich schließt » wird niedlich aufgetragsn r

.Als Opfer für den Mund gnh , Magen .
Mein Ganz , s ist ei» Ort » dem Handelnden willkommen.
Weil v»n Abgaben , da nur wenig wird genommen ;
Jndcß läßt dieses Recht nicht jeder Ort geniesten . '

Doch wers nicht ändern kann , läßt sich das nicht ver«
> drilßen .

CarlSruhe , im Verlag der Müllerschen Hofbuchdruckney in d.rr yLrlqngkrtt» . Hem» f
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